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DER EU -ONE -STOP -SHO P (EU -OSS)  

 
Der EU -One -Stop -Shop (EU -OSS) soll den grenzüberschreitenden Handel steuerlich vereinfachen. Das 
System wurde aber zu einer umsatzsteuerlichen Herausforderung.  
 
Um Unternehmen von Mehrfachregistrierungen in verschiedenen EU -Mitgliedstaaten zu entlasten, wurde der EU -
OSS eingeführt. Über dieses Portal können grenzüberschreitende Verkäufe an Privatpersonen (B2C) in anderen 
EU -Ländern zentral im Sitzstaat gemeldet un d versteuert werden. Um den EU -OSS verwenden zu können, muss 
sich das Unternehmen in einem Mitgliedstaat identifizieren und zum EU -OSS registrieren lassen.  In Österreich er-
folgt die Antragstellung für eine Registrierung zum EU -OSS elektronisch über FinanzO nline  und ist nur möglich, 
wenn das Unternehmen über eine österreichische UID -Nummer verfügt.  
 
Säumnis - und Verspätungszuschläge  

Zu beachten ist, dass der EU -OSS zwar als zentrale Stelle für Meldungen und Zahlungen fungiert, die nationalen 
Vorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten aber weiterhin maßgeblich bleiben. Die Unternehmen stehen daher  
27 unterschiedlichen Steuerbehörden gegenüber. Problematisch können zum Beispiel Säumnis - und Ver-
spätungszuschläge werden, die bei Verzögerungen anfallen können. So gelten im EU -OSS starre Fristen : Im 
Gegensatz zu den österreichischen Regelungen verschieben sich diese Fristen und Termine wede r bei Wochen-
enden noch bei Feiertagen auf den nächsten Werktag bzw ist auch keine Respirofrist für Überweisungen vorgese-
hen. Die Steuer muss somit bereits am Fälligkeitstag am richtigen Konto des Finanzamtes eingelangt sein. Bei 
einer verspäteten Zahlung k ann es zu Zinsvorschreibungen oder Strafen durch den Mitgliedstaat des Verbrauchs 
kommen.  
 
Steuersätze in der Datenbank  

Es kommt der Steuersatz jenes Mitgliedstaates zur Anwendung, in dem der Umsatz steuerbar ist. Die Europäi-
sche Kommission stellt diesbezügliche Informationen zu den in anderen Mitgliedstaaten anwendbaren Steuersät-
zen in der Datenbank "Steuern in Europa" zur  Verfügung.  Problematisch kann es sein, wenn ein EU -Land Um-
satzsteuersätze unterjährig ändert . Für Unternehmen, die den EU -OSS nutzen, ist eine solche Änderung inso-
fern herausfordernd, als Umsätze im EU -OSS quartalsweise gemeldet werden, und somit aufgrund  einer Steuer-
satzänderung innerhalb eines Meldezeitraums zwei unterschiedliche Steuersätze anfallen können.  
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Wenn wir unser „eccontis informiert“ noch an eine andere E-Mail-Adresse senden sollen, klicken Sie bitte bestellen. 
Sollten Sie kein „eccontis informiert“ mehr erhalten wollen, klicken Sie bitte abmelden . 
 

Diese Information wird dem Nutzer freigiebig zur eigenen Information zur Verfügung gestellt. Aufgrund der gebotenen Knappheit  kann diese Information eine Beratung im Einzelfall 
nicht ersetzen. eccontis übernimmt bei Verwendung der hier angeführten Informat ionen keine Haftung für Schäden, welcher Art auch immer. eccontis übernimmt insbesondere 
keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts.  
 

Medieninhaber und Herausgeber: eccontis steuerberatung  gmbh, 4048 Linz -Puchenau, Karl -Leitl-Straße 1  

Achtung  

Der EU -OSS kann nicht für alle Geschäftsmodelle in Anspruch genommen werden. Händler, die ihre Ware mittels 
Dropshipping  verkaufen, fallen nicht unter den Anwendungsbereich des EU -OSS , da beim Dropshipping in 
der Regel kein innergemeinschaftlicher Versandhandel vom Unternehmer zur Privatperson stattfindet. Für solche 
Unternehmer bleibt nur der klassische Weg der umsatzsteuerlichen Registrierung in jedem einzelnen Mitgliedstaat, 
in dem sie tätig sind bzw in de m sie Lieferungen erbringen.  
 
Wer Warenlager in anderen EU -Ländern  betreibt, muss ebenfalls meist zusätzliche steuerliche Registrierungen 
vornehmen. Sogenannte innergemeinschaftliche Verbringungen , also Transporte vom österreichischen Unter-
nehmenssitz in ein EU -Lager des Unternehmens zu seiner eigenen Verwendung sind vom EU -OSS nämlich aus-
drücklich nicht erfasst . Außerdem kommen mögliche Meldepflichten im Rahmen der Intrastat -Statistik zum Tra-
gen, sobald bestimmte Lieferschwellen überschritten werden.  
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